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B e g r ü n d u n g ---------------------
zum Bebauungsplan 128 · 

~ Grüner vJeg = 

1. _Änderung 

i. v~~rbemerkungeh 
Der räumlidhe Geltungsbereich liegt im Stadtteil St. Ger'Lrud, 

· Gemarkung St. Ge:r~trud, Flur 8 und 9, östlich der Straße Heiligt. 
Geist-Kamp, westlich der S-traße Grüner \Veg, südlich de:r' Str.aße 
Am .\>/aldsaum und nördlich der Rabenstraße., Er e: .. :•faßt darüber 
hinaus die nachstehend aufgeführ:ten Grundstücke: _ _ --~--

- Grüner Weg Nr. 26 - 72. und Am Waldsaum 12/14 sowie Verkehrs~· 
- flächen der Straße Heiligen~Geist-Kamp zwischen den EinmündungE 

- -- ·der. Rabenstraße und der ZwinglistraBe • 

. 2 .. ß.i.sp:e_r~M_Eptwicklung 

Baullcher Bestand 

An den Straßen Am Waldsaum', Reichweinstraße, Bonhoefferstraße, 
Witzlebenstraße, Goerdelerstraße 11nd Grüner, Weg befindet sich 

. überil;iegend .1-geschossige Bebauung in offener Bauweise, beider· 
seits der Stauffenbergstraße überwiegend 2-geschossige BebauunJ 

·in Zeilenbauweise. 
Das· Gebiet ist als "Reines Wohngebiet". (WR) anz.usehen.' 

.Y2;:h~~~~~~-~~~2l.!!~~~~ll~--

Der räumliche Geitungsbereich ist verkehrlieh durch die StraßeJ 
··-. ·Heili.gen~Geist~Kamp, Grüner Weg, Am Waldsaum_, Rei'chweinßtraße, 

Bonhoefferstraße, Witzlebenstraße, Stauffenbergstraße.~~ Goerde
lerstraße, StUlpnagelstraße uhd Rabenstra.ße erschlossen.· ·-

. ·· ·:Die Straße Heiligen-Geist-Kamp hat als Umgehungsstraße (Mittle: 
Ring) überörtliche Bedeutung. , _ - - · -~ · 
·In den Straßen .des Geltungsbereiches sind Abwasserleitungen un 
Versorgungsleitungen für Elektrizität, Wasser, Gas und Telefon 
vorhanden. · · 

Vorhandene bauliche Anlagen und Einrichtungen für -den Gemeinbe· 
-~~--~--------------------------------------------------------

Im Geltungsbereich befinden s:tch je ein Gemeindezentrum der 
R8misch-katholischen Kirche und der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage.und ein Fernmeldeamt der Deutschen 
Bundespost. -

-Y~~g~~~~~~-Q~~f!~~~~ll __ 
.. · .... 

Im Geltungsbereich liegen ca& 860 qm Grünfläqhen~ die als 
.Kinderspielplatz bezw. als Zuwegungen zu den 1Dq.uerkleingärten 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.genutzt 

·werden.· · 



. \ . 

JJ'n Geltungsbereic:h lst noch der Bebauungspl?J.n 128 rechts-· 
verbindlich. 

4. Anlaß\ dei' Plammfste11v.:ng = P1anun.g:-sziel 
. -~ .. ~--· --·· --· ·~~·~· ~-----,.,..,._,.--."~----·--~--
Der Bebau.ungspla,:n Y.nt:cde im J'ahre 1960 aufgestellt.!> um Bauge= 
lände für den Wob .. :r.J.ung;:.~bau. zu schaffen. . 

D:'i.e 1.. ·Änderung des Bebauungsplanes wird ü.'a~- ~rfbrderlich~ 
. um anstelle der ursprünglichen Festsetzungen die· in der Bau= 
nutzlüng·s,Terordnung vom 26. Jun:l. 1962 vorgeseheÜen Festsei:zunge 
entsprechend den Vorschriften der Landesbauordnung Schl(=.:s\"rig-· 
Holsteir1 vom 9 •. · Februar 196'7 zu treffen. Auf dem für ein. Jugen 

·heim ;,rorgesehenen Grunjstück auf der No1'dseite der ·Rabenstraße 
soll. eine 3~geschos~ige Baw:~e:Lse ermöglicht "werden:_ Ferne:c . · ~
der vorhandene Kinderspielplatz nördlich der. Staüffenbergstraf3 

. als Q';rünfläcb.e festgesetzt.!> ·seine Zuwegung dÜrch ·Festsetzung 
von Geh~· _und· Fahrreehten gesichert werden. 
Die Plan.ze::Lchnung muß deshalb tnsgesamt der Planz,eichenver~ 
ordn.ttrlg vom 19. -.Tanuar 1965 angepaßt werden.· · · · 

5. PlaninhaJt. -. -~ ...• ,"...,..,..~,~~ ... 
~ •' -

Der· ~5a~.:;hJ.iohe Inhalt des ursprünglichen. BebaÜungsplanes~ ·so;" 
we·;it er nicht durch die· vorliegende 1 .• -Änderung ä.ufgehoben bzv\ 

:geändertw1rd, .1st· in der Planzeichnung.und·im.Text der 
L. ltrJ:derungJ die i1unmt:;hr allein Gültigkeit. haben~ voll be~ 

·rück$ichtigt. 

~~!t·±'~~.J?§:l.:!~!~l!~-~~~!:~!:::Js~~=Q~~~l2<2_~~~~13~~.:. .. · 
. . . 

Die BaugrundstUcke im Geltungsbere:Lch des Bebauungsplanes solJ. 
· ~ls rr.Re ines vJolmgebiet (WR) 11

, 
11 Allgt:;meines Wohngebiet (WA:" 1:t.r 

~iMischgebiet ·(r4I}n mit entsprechenden Au.pnützungsziffern fe~ ~ 
:gesetzt werden~ Die. Bauweise . ist als 11 offene Bi:nnvel.se {o} 11 "bz-1-1 

. uzeiJ.enba'l;lVlGise (z)~1 vorgeseheli .•. , .·. ·· . • , , , '; ~. · . 
-~-' 

Erschi :teßu~ng ..-----·-:- :-:--.--- ""·--.,. 
.. , _; : ; ~: 

DJ.e Straßen im Geltungsbereich.sind endgültig ausgebaut. 

Geplant baulich(-: Anlagen und· E:LnrichtungE!n für den Gemeinhede 
---------------------------~----------------------~-----------

·Im Geltu:ngsbendch ist· der Neubau eines Jugendheimes an der· 
Raben:straße/Ecke StUlpnagelstraße vorgesehen. 

6. F~~ßnahl]lS'E-
~~~12~~i!]~l] __ ~-~~JZ _Q~~~~.'Q~-~~§: _ g~~12<2 _}~~~ ~r:?s:s~l2~ _ 

· Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens siild. nicht mehr 
er f order 1 i eh, 
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7. Kosten 
-·-~ 

Die ErschLi.eßungsanlagen im Geltungsbt=Jre:Lch sind· hergestellt. 

Du.rch die lo Änderung des Bebauungsplanes v-rerden l{~:dpe zs~ 
sätzlichen Kqsten &lsgel5st~ · 

Lübeck, den 22 ., März 196.8 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwal ttmg 

Im. Auftrage 




